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Beantwortung 
der Lnfrage der Abgeordneten Peter und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundheit und Umv-;eltschutz betreffend 

Attersee-Klauswehr (Zl. 435/J-NR/1972) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an die Frau 
Bundesminister folgende Fragen gerichtet: 

. "1 Q Welchen Standpunkt vertreten Sie zu dem Bauvor­
haben Attersee-Klauswehr bzVl. zu den gegenständlichen 
Forderungen der "Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz"? 

2~ Werden Sie sich beim Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft dafür einsetzen, daß den Erfordernissen 
des Umweltschutzes im Zusammenhang mit diesem Projekt im 
vollem Umfang Rechnung getragen wird?fI _ 

In Bea.ntvwrtung der vorliegenden Anfragen teile ich mit: 
Zu 1.: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat in seinem im Gegenstand ergangenen \<lasserrechtlichen 
Bewilligungsbescheid alJ,e für den Umvlel tschutz relevanten 
Forderungen und Prioritäten b·erücksichtigt und dem in diesem 
Zusa~enhange· vorgebrachten Verlangen der "Arbeitsgemeinscha~t 
Umweltschutz ll Rechnung getragen. 

Insbesondere ","rurde in diesem Bescheid d(;!r bisherige 
Niedrigst\\'asserspiegel bis zum Vorliegen entsprechender Un­
tersuchungsergebnisse als Grenze für die höchstzulässige 
Spiegelabsenkung fixiert. Der regulierte Nieder\olssserspiegel 
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vlird um 10, bis 12 cm über dem bisheriGen I1i ttel liegen .. 

Obwohl noch keinerlei konkrete Pl~ne für die Trinkwasser-

entnahme BUS dem See vo'rliegen ~ lriUrde mit dem Bescheid der 

Trinkv-!asserversorg"l1ng aus dem See gq;enüber der Nieder,Jasser .... 

verbesserung der Ager dor grundsätzliche Vorrang eingeräumt. 

Bedenken 'degen der Störu..YJ.g de3 biologischen Gleichgewichtes 

des Sees sind sachlich nicht begri?-ndet, da die durch das 

Vorhaben ei.ntretende Verminderung der Schwankungen des Bee­

spiegels nicht geei&t'1et ist, sich nachteilig auf das biolo-. 

gische Gleichgewicht des Sees auszuwirken. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß bei bescheid-
., ß' D '" ,p'.", d 1T" • d d . t . Qt d mallger 1 urcllJ..u.Urung es vornaoens nacl1 em erzel 'lgen D 'an 

des Wissens mit einer Verbesserung der Situation für alle In­

teressenten gerechnet werden kann .. 

Zu 2.: 

In Ansehung der unter 10 angeführten Sachlage besteht 

für das Bundesministerium für Gesundheit und Urrn'iel tschutz 

keinerlei Veranlassung, beim Bundesministerium für Land- und 

Forst\'lirtschaft in Wahrung der ihm obliegenden Belange zu in­

tervenieren. Sollten in Zukunft \'Jider Er\varten für den Um-

viel tschut z nachteilige Gesichtspunkte auftreten, so v'lird mein. 

Bundesministerium selbstverständlich die notwendigen Schritte 

unternehmen. 

Der B~~desminister: 
" 
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